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Gesetz
zur Neuregelung der Umlage 
der Landwirtschaftskammer

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Neuregelung der Umlage 
der Landwirtschaftskammer

Vom 29. Oktober 2024

780

Artikel 1
Gesetz über eine Umlage der Landwirtschaftskammer 

Nordrhein-Westfalen 
(Umlagegesetz – UmlG)

Inhaltsübersicht

§ 1  Bestreitung der Ausgaben durch eine Umlage

§ 2  Zuständigkeit

§ 3  Umlagepfl ichtige Betriebe

§ 4  Befreite Betriebe

§ 5  Umlageschuldner

§ 6  Umlagemaßstab

§ 7  Jahresumlage

§ 8  Mindestbetrag der Umlage

§ 9  Anwendung von anderen Gesetzen, unbillige Härte

§ 10  Berechnung, Festsetzung und Erhebung der Um-
lage

§ 11  Abführung an die Landwirtschaftskammer

§ 12  Ermächtigung für Rechtsverordnungen und Ver-
waltungsvorschriften

§ 13  Übergangsregelung

§ 14  Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 1
Bestreitung der Ausgaben durch eine Umlage

(1) Zur Bestreitung der Ausgaben der Landwirtschafts-
kammer Nordrhein-Westfalen wird, soweit die Ausgaben 
nicht durch andere Einnahmen, insbesondere auch durch 
Staatszuschüsse gedeckt sind, eine Umlage von den 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben nach Maßgabe 
der Vorschriften dieses Gesetzes erhoben.

(2) Über die Höhe des Umlagesatzes und über den zu er-
hebenden Mindestbetrag der Umlage ist für jedes Rech-
nungsjahr (1. Januar bis 31. Dezember) grundsätzlich vor 
dessen Beginn von der Hauptversammlung jeweils ein 
Beschluss zu fassen.

§ 2
Zuständigkeit

(1) Die Höhe des Umlagesatzes und der zu erhebende 
Mindestbetrag der Umlage werden für die Landwirt-
schaftskammer entsprechend der Beschlüsse nach § 1 
Absatz 2 durch das für Landwirtschaft zuständige Mi-
nisterium, im Folgenden Ministerium, durch Rechtsver-
ordnung festgesetzt.

(2) Abweichend von dem Beschluss der Hauptversamm-
lung über die Höhe des Umlagesatzes nach § 1 Absatz 2 
kann das Ministerium nach nochmaliger Anhörung der 
Landwirtschaftskammer im Benehmen mit dem für 
Landwirtschaft zuständigen Ausschuss des Landtags die 
Höhe des Umlagesatzes durch Rechtsverordnung festset-
zen, wenn unter Berücksichtigung der übrigen Einnah-
men einschließlich der Staatszuschüsse die Gefahr be-
steht, dass

a)  das Umlageaufkommen nicht ausreicht, um die der 
Landwirtschaftskammer obliegenden Aufgaben in 
dem Umfange zu erfüllen, in dem die Aufgaben von 
ihr übernommen worden sind, oder

b)  das Umlageaufkommen in unangemessener Weise den 
Betrag übersteigt, der zur Erfüllung der Aufgaben ge-
nügt.

(3) Das Ministerium kann eine von dem Beschluss der 
Hauptversammlung abweichende Festsetzung der Höhe 
des Umlagesatzes nicht mit der Gefahr der Unzuläng-
lichkeit des Umlageaufkommens begründen, wenn es der 
Landwirtschaftskammer neue Aufgaben übertragen hat, 
ohne dass die Deckung der dadurch entstehenden Mehr-
kosten geregelt ist. Das gleiche gilt, wenn die Summe der 
Staatszuschüsse so stark vermindert wird, dass infolge 
der Verminderung wesentliche, der Landwirtschaftskam-
mer obliegende Aufgaben nicht erfüllt werden können.

(4) Kommt ein Beschluss der Hauptversammlung über 
die Höhe des Umlagesatzes nicht rechtzeitig zustande, so 
kann dieser durch das Ministerium im Benehmen mit 
dem für Landwirtschaft zuständigen Ausschuss des 
Landtags durch Rechtsverordnung festgesetzt werden. 
Das Umlageaufkommen darf dabei die Höhe nicht über-
schreiten, die unter Berücksichtigung der übrigen Ein-
nahmen einschließlich der Staatszuschüsse notwendig 
ist, damit die der Landwirtschaftskammer obliegenden 
Aufgaben in dem von ihr übernommenen Umfang erfüllt 
werden können.

§ 3
Umlagepfl ichtige Betriebe

Die Umlage wird erhoben von Betrieben der Land- und 
Forstwirtschaft im Sinne von § 2 Nummer 1 des Grund-
steuergesetzes vom 7. August 1973 (BGBl.  I S.  965), das 
zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2294) geändert worden ist. 

§ 4
Befreite Betriebe

Von der Umlage sind die Betriebe der Land- und Forst-
wirtschaft insoweit befreit, als ein Steuermessbetrag 
aufgrund der Befreiungsvorschriften der §§  3 und 4 in 
Verbindung mit § 6 des Grundsteuergesetzes für sie nicht 
festgesetzt worden ist.

§ 5
Umlageschuldner

(1) Schuldner der Umlage ist, wer Schuldner der Grund-
steuer ist.

(2) Neben dem Schuldner der Umlage haften als Ge-
samtschuldner diejenigen Personen, die für die Grund-
steuer haften. Soweit ein Betrieb verpachtet ist, haften 
für die Umlage Eigentümerin oder Eigentümer und 
Pächterin oder Pächter wie Gesamtschuldner. Im Ver-
hältnis zueinander ist, soweit nichts anderes vereinbart 
ist, die Pächterin oder der Pächter zur Zahlung der Um-
lage verpfl ichtet.

(3) Die Umlage ruht auf den Betrieben als öffentliche 
Last.

§ 6
Umlagemaßstab

Der Umlagemaßstab für die Betriebe der Land- und 
Forstwirtschaft gemäß § 3 ist der für die Grundsteuer 
maßgebende nach § 239 Absatz 1 des Bewertungsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 
1991 (BGBl. I S. 230) in der jeweils geltenden Fassung in 
Verbindung mit § 237 Absatz 1 des Bewertungsgesetzes 
ermittelte und nach § 230 des Bewertungsgesetzes abge-
rundete Grundsteuerwert ohne den mit dem Faktor 18,6 
kapitalisierten Reinertrag der forstwirtschaftlichen Nut-
zung nach §  237 Absatz  3 des Bewertungsgesetzes. So-
weit die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft auch 
eine bewertungsrechtliche Nutzungsart „Hofstelle“ auf-
weisen, wird diese Hofstelle insgesamt in die Ermittlung 
des Umlagemaßstabes einbezogen. Bei der Abgrenzung 
der zu Wohnzwecken oder anderen nicht land- und forst-
wirtschaftlichen Zwecken dienender Gebäude oder Ge-
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bäudeteile und des zugehörigen Grundes und Bodens ist 
die steuerrechtliche Zuordnung zum Grundvermögen 
nach § 232 Absatz 4 Nummer 1 des Bewertungsgesetzes 
maßgeblich.  

§ 7
Jahresumlage

(1) Die Umlage ist als Jahresumlage in Tausendteilen der 
Bemessungsgrundlage nach § 6 festzusetzen. Die Tau-
sendteile können auch eine Dezimalstelle enthalten.

(2) Die Umlage wird für das Rechnungsjahr erhoben 
und ist am 15. Oktober eines jeden Jahres mit ihrem Jah-
resbetrag fällig.

§ 8
Mindestbetrag der Umlage

Eine Umlage wird nicht festgesetzt und erhoben, wenn 
sie den in einer Rechtsverordnung nach §  2 Absatz  1 
festgelegten Mindestbetrag unterschreitet. 

§ 9 
Anwendung von anderen Gesetzen, unbillige Härte

(1) Auf die Umlage werden unbeschadet der Vorschriften 
dieses Gesetzes das Verwaltungsverfahrensgesetz NRW 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602) in der jeweils geltenden Fassung 
sowie die allgemeinen Bewertungsvorschriften des Be-
wertungsgesetzes entsprechend angewendet. Das gleiche 
gilt für Rechtsvorschriften, die zur Durchführung der 
vorbezeichneten gesetzlichen Vorschriften erlassen sind 
oder erlassen werden.

(2) Auf Antrag der Landwirtschaftskammer kann zur 
Vermeidung unbilliger Härten das Ministerium der Fi-
nanzen im Einvernehmen mit dem Ministerium das Lan-
desamt für Finanzen anweisen, in einer Mehrzahl gleich-
gearteter Fälle von einer Veranlagung abzusehen oder die 
Umlage zu erlassen. 

§ 10 
Berechnung, Festsetzung und Erhebung der Umlage

(1) Die Umlage wird vom Landesamt für Finanzen für 
die Landwirtschaftskammer berechnet, festgesetzt und 
erhoben. 

(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten durch 
die Landwirtschaftskammer an das Landesamt für Fi-
nanzen ist zulässig, soweit dies zur Berechnung, Festset-
zung und Erhebung nach Absatz 1 erforderlich ist.

(3) Die Bescheide über die Berechnung, Festsetzung und 
Erhebung der Umlage können vollständig durch auto-
matische Einrichtungen erlassen werden, sofern kein 
Anlass für eine Einzelfallbearbeitung besteht.

(4) Die Landwirtschaftskammer ist berechtigt, sämtliche 
gemäß §  31 Absatz  1 der Abgabenordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I 
S.  3866; 2003  I  S.  61) in der jeweils geltenden Fassung 
durch die Finanzbehörden zum Zwecke der Festsetzung 
der Umlage mitgeteilten Daten zu statistischen Zwe-
cken, zu wissenschaftlichen Forschungszwecken oder für 
die Erfüllung ihrer Aufgabe nach § 2 Absatz 1 Satz 1 des 
Landwirtschaftskammergesetzes vom 25. März 2022 (GV. 
NRW. S. 360, ber. S. 731) in der jeweils geltenden Fassung 
in anonymisierter Form zu verarbeiten.

§ 11
Abführung an die Landwirtschaftskammer

Vom Landesamt für Finanzen wird das für die Landwirt-
schaftskammer erhobene Umlageaufkommen nach Ab-
zug eines Verwaltungskostenbeitrages von 5 Prozent in-
nerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang an 
die Landwirtschaftskammer abgeführt.

§ 12
Ermächtigung für Rechtsverordnungen 

und Verwaltungsvorschriften

Das Ministerium und das Ministerium der Finanzen wer-
den ermächtigt, die zur Ausführung dieses Gesetzes er-

forderlichen Rechtsverordnungen und Verwaltungsvor-
schriften gemeinsam zu erlassen; dies gilt nicht für 
Rechtsverordnungen nach § 2. 

§ 13
Übergangsregelung

Für den Erhebungszeitraum der Landwirtschaftskam-
merumlage bis einschließlich des gesamten Jahres 2024 
ist das Umlagegesetz vom 17. Juli 1951 (GV. NRW. S. 87) 
in der bis einschließlich zum 7. November 2024 geltenden 
Fassung anzuwenden.

§ 14
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft und ist für die jeweiligen Erhebungen der Land-
wirtschaftskammerumlage ab dem Jahr 2025 anzuwen-
den. Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
tritt das Umlagegesetz vom 17. Juli 1951 (GV. NRW. 
S.  87), das zuletzt durch Artikel  2 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878) geändert worden 
ist, außer Kraft.

2000

Artikel 2
Änderung des Gesetzes über die Errichtung 

des Landesamtes für Finanzen

Das Gesetz über die Errichtung des Landesamtes für Fi-
nanzen vom 16. Juli 2013 (GV. NRW. S. 482), das zuletzt 
durch Gesetz vom 1. September 2020 (GV. NRW. S. 818) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Dem § 2 wird folgender Absatz 6 angefügt:

  „(6) Das Landesamt für Finanzen nimmt die ihm ge-
mäß Umlagegesetz vom 29. Oktober 2024  (GV. NRW. 
S. 700) in der jeweils geltenden Fassung übertragenen 
Aufgaben wahr.“

2.  Dem § 3 wird folgender Absatz 3 angefügt:

  „(3) Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch das Landesamt für Finanzen ist zulässig, soweit 
sie zur Wahrnehmung seiner in § 2 Absatz 6 bezeich-
neten Aufgaben erforderlich ist.“

2010

Artikel 3
Änderung der Ausführungsverordnung VwVG

Aufgrund des §  2 Absatz  2 Satz  2 des Verwaltungsvoll-
streckungsgesetzes NRW in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. Februar 2003 (GV. NRW. S.  156, ber. 
2005  S.  818), das zuletzt durch Artikel  1 des Gesetzes 
vom 25. April 2023 (GV. NRW. S.  230) geändert worden 
ist, wird verordnet:

Die Ausführungsverordnung VwVG vom 8. Dezember 
2009 (GV. NRW. S.  787), die zuletzt durch Verordnung 
vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1351) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 2 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

  „(4) Die Landeshauptkasse ist Vollstreckungsbehörde 
für Forderungen aus Festsetzungs- und Zahlungsbe-
scheiden nach 

 1.  §§ 33 und 34 Absatz 6 Satz 2 des Pfl egeberufege-
setzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581) in der je-
weils geltenden Fassung sowie

 2.  dem Umlagegesetz vom 29. Oktober 2024  (GV. 
NRW. S. 700) in der jeweils geltenden Fassung.“

2.  In § 5 Absatz 5 Satz 1 wird nach der Angabe „§ 2 Ab-
satz 4“ die Angabe „Nummer 1“ eingefügt.

780

Artikel 4
Änderung des Landwirtschaftskammergesetzes

Das Landwirtschaftskammergesetz vom 25. März 2022 
(GV. NRW. S. 360, ber. S. 731) wird wie folgt geändert:
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1.  In § 4 Absatz 1 Satz 1 wird vor dem Wort „Mitglieder“ 
das Wort „anwesenden“ eingefügt.

2.  § 17 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „§ 5 Absatz 2 bleibt unberührt.“

Artikel 5
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 29. Oktober 2024

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Der Minister der Finanzen

Dr. Marcus  O p t e n d r e n k

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Die Ministerin für Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz

Silke  G o r i ß e n

– GV. NRW. 2024 S. 700

2011

Zweite Verordnung
zur Änderung der Allgemeinen 

 Verwaltungsgebührenordnung NRW

Vom 29. Oktober 2024

Auf Grund des § 2 Absatz 2 Satz 1 und des § 6 Satz 1 des 
Gebührengesetzes NRW in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. August 1999 (GV. NRW. S.  524), das zu-
letzt durch Artikel  2 des Gesetzes vom 25. April 2023 
(GV. NRW. S.  230) geändert worden ist, verordnet die 
Landesregierung:

Artikel 1
Änderung der Allgemeinen 

 Verwaltungsgebührenordnung NRW

Der Allgemeine Gebührentarif der Allgemeinen Verwal-
tungsgebührenordnung NRW vom 8. August 2023 (GV. 
NRW. S. 490), die zuletzt durch Verordnung vom 14. Mai 
2024 (GV. NRW. S. 262, ber. S. 494) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.  Nach dem Hinweis zur Tarifstelle 5.9.1.7.4 werden die 
folgenden Tarifstellen 5.10 bis 5.10.1.3 eingefügt:

  „5.10
Gemeinschaftlicher Eigenanbau von Konsumcannabis 
in Anbauvereinigungen

  5.10.1
Amtshandlungen nach dem Konsumcannabisgesetz 
vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 109, S. 2) in der 
jeweils geltenden Fassung, im Folgenden KCanG, so-
weit die Überprüfung der Einhaltung der landwirt-
schaftlichen, gartenbaulichen oder sonstigen Anforde-
rungen nach § 27 Absatz 1 Satz 1 KCanG in Verbin-
dung mit § 17 Absatz 4 Nummer 4 KCanG betroffen 
ist

  5.10.1.1
Regelmäßige Überprüfung der Einhaltung der land-
wirtschaftlichen, gartenbaulichen oder sonstigen An-
forderungen an den gemeinschaftlichen Eigenanbau 

in Anbauvereinigungen nach §  27 Absatz  1 Satz  1 
KCanG in Verbindung mit §  17 Absatz  4 Nummer  4 
KCanG 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
5.1.1.1 bis 5.1.1.3

  5.10.1.2
Anlassbezogene Überprüfung der Einhaltung der 
landwirtschaftlichen, gartenbaulichen oder sonstigen 
Anforderungen an den gemeinschaftlichen Eigenan-
bau in Anbauvereinigungen nach § 27 Absatz 1 Satz 1 
und 2 KCanG in Verbindung mit § 17 Absatz 4 Num-
mer 4 KCanG 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
5.1.1.1 bis 5.1.1.3

  5.10.1.3
Wegstreckenentschädigung
Gebühr: Euro 20

  Hinweis zur Tarifstelle 5.10.1.3: 
Die Gebühr erfolgt abweichend von Tarifstelle 1.1.5.“.

2.  Tarifstelle 6.3 wird wie folgt gefasst:

  „6.3
Lebensmittel pfl anzlicher Herkunft, Kosmetika, Be-
darfsgegenstände, Tabakprodukte und verwandte Er-
zeugnisse sowie Überprüfung der Einhaltung der 
stofflichen Anforderungen von des in Anbauvereini-
gungen vorhandenen Konsumcannabis, dessen Ver-
mehrungsmaterial, der Stoffe in oder den Übergang 
von Stoffen aus Verpackungen und sonstigen Materia-
lien, die dazu bestimmt sind, mit Cannabis oder Ver-
mehrungsmaterial in Berührung zu kommen“.

3.  Nach Tarifstelle 6.3.9.6.2 werden die folgenden Tarif-
stellen 6.3.10 bis 6.3.10.6.1 eingefügt:

  „6.3.10
Amtliche Kontrolle der stofflichen Anforderungen von 
des in Anbauvereinigungen vorhandenen Konsumcan-
nabis, dessen Vermehrungsmaterial sowie der Stoffe in 
oder den Übergang von Stoffen aus Verpackungen und 
sonstigen Materialien, die dazu bestimmt sind, mit 
Cannabis oder Vermehrungsmaterial in Berührung zu 
kommen nach § 27 Absatz 1 Satz 1 des Konsumcan-
nabisgesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 109, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung, im Fol-
genden KCanG, sowie der Einhaltung von in einer 
Rechtsverordnung auf der Grundlage von §  17 Ab-
satz 4 Nummern 1 und 2 KCanG festgelegten Höchst-
gehalten jeweils in Verbindung mit § 28 Absatz 2 bis 4 
KCanG

  6.3.10.1
Regelmäßige Überprüfung der Einhaltung der stoffli-
chen Anforderungen nach §  27 Absatz  1 Satz  1 
KCanG durch Stichproben von dem im befriedeten 
Besitztum von Anbauvereinigungen vorhandenen 
Cannabis und Vermehrungsmaterials 
Gebühr: Euro 93 je Einzelprobe

  6.3.10.2
Anlassbezogene Überprüfung der Einhaltung der 
stofflichen Anforderungen nach § 27 Absatz 1 Satz 2 
KCanG durch Stichproben von dem im befriedeten 
Besitztum von Anbauvereinigungen vorhandenen 
Cannabis und Vermehrungsmaterials 
Gebühr: Euro 93 je Einzelprobe

  6.3.10.3
Personalkosten für Fahr- und Wartezeit im Zusam-
menhang mit einer Überprüfung nach den Tarifstellen 
6.3.10.1 und 6.3.10.2 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
6.1.1.1 bis 6.1.1.3

  Hinweis zur Tarifstelle 6.3.10.3: 
Bei der Berechnung der Personalkosten sind Vor- und 
Nachbereitungszeiten nicht zu berücksichtigen.

  6.3.10.4
Wegstreckenentschädigung
Gebühr: Euro 20

  Hinweis zur Tarifstelle 6.3.10.4: 
Die Gebühr erfolgt abweichend von Tarifstelle 1.1.5.
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  6.3.10.5
Anfallende Materialkosten bei der Probenahme 
Gebühr: Euro 20

  6.3.10.6
Laboruntersuchungen und Prüfbericht der CVUÄ zur 
Überprüfung der Einhaltung der stofflichen Anforde-
rungen nach § 27 Absatz 1 Satz 1 KCanG sowie nach 
den in einer Rechtsverordnung auf der Grundlage von 
§ 17 Absatz 4 Nummern 1 und 2 KCanG festgelegten 
Höchstgehalten

  6.3.10.6.1
Chromatografi sche Untersuchung mit Massenspektro-
metrie zur Bestimmung von Cannabinoiden gemäß 
§ 27 Absatz 1 KCanG 
Gebühr: Euro 670 je Einzelprobe“.

4.  Nach Tarifstelle 12.1.15.2.7.2 werden die folgenden Ta-
rifstellen 12.1.16 bis 12.1.16.8 eingefügt:

  „12.1.16
Cannabis Anbauvereinigungen nach dem Konsumcan-
nabisgesetz vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 109, 
S. 2) in der jeweils geltenden Fassung, im Folgendem 
KCanG

  12.1.16.1
Entscheidung über die Erteilung der Erlaubnis für 
den gemeinschaftlichen Eigenanbau und die Weiter-
gabe von Cannabis in Anbauvereinigungen nach § 11 
Absatz  3 KCanG oder die Versagung der Erlaubnis 
nach § 12 KCanG 
Gebühr: Euro 1 150

  12.1.16.2
Entscheidung über den Widerruf, den Teilwiderruf, 
die Rücknahme oder die Teilrücknahme der Erlaubnis 
für den gemeinschaftlichen Eigenanbau und die Wei-
tergabe von Cannabis in Anbauvereinigungen nach 
§ 15 KCanG 
Gebühr: Euro 420

  12.1.16.3
Entscheidung über die Verlängerung der Erlaubnis für 
den gemeinschaftlichen Eigenanbau und die Weiter-
gabe von Cannabis in Anbauvereinigungen nach § 14 
KCanG 
Gebühr: Euro 420 bis 940

  12.1.16.4
Durchführung einer regelmäßigen Vor-Ort-Kontrolle 
zur Überprüfung der Einhaltung der Anforderungen 
des KCanG und der auf Grund des Gesetzes erlasse-
nen Vorschriften, insbesondere für den Gesundheits-, 
Kinder- und Jugendschutz nach § 27 Absatz 1 Satz 1 
dritter Halbsatz KCanG, für die Sicherheitsvorkeh-
rungen nach § 22 Absatz 1 KCanG, für das Werbever-
bot nach §  6 KCanG, sowie der Aufl agen nach §  13 
Absatz  4 KCanG, soweit nicht die Überprüfung der 
Anforderungen einer Rechtsverordnung nach § 17 Ab-
satz 4 Nummer 1, 2 und 4 KCanG durch die zuständi-
gen Behörden nach §§ 2 und 3 der Zuständigkeitsver-
ordnung Konsumcannabisgesetz vom 2. Juli 2024 (GV. 
NRW. S. 414) in der jeweils geltenden Fassung, im Fol-
genden ZVO-KCanG, betroffen ist. 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
12.0.1 bis 12.0.3

  12.1.16.5
Durchführung einer anlassbezogenen Vor-Ort-Kont-
rolle zur Überprüfung der Einhaltung der Anforde-
rungen des KCanG und der auf Grund des Gesetzes 
erlassenen Vorschriften, insbesondere für den Gesund-
heits-, Kinder- und Jugendschutz nach § 27 Absatz 1 
Satz  1 dritter Halbsatz KCanG, für die Sicherheits-
vorkehrungen nach §  22 Absatz  1 KCanG, für das 
Werbeverbot nach §  6 KCanG, sowie der Aufl agen 
nach § 13 Absatz 4 KCanG, soweit nicht die Überprü-
fung der Anforderungen einer Rechtsverordnung nach 
§ 17 Absatz 4 Nummer 1, 2 und 4 KCanG durch die 
zuständigen Behörden nach §§ 2 und 3 ZVO-KCanG 
betroffen ist. 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
12.0.1 bis 12.0.3

  12.1.16.5
Anordnung und Überprüfung von Maßnahmen nach 
§ 27 Absatz 3 KCanG 

Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
12.0.1 bis 12.0.3

  12.1.16.6
Widerruf und Änderung nach §  27 Absatz  5 KCanG 
von Maßnahmen nach § 27 Absatz 3 KCanG 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
12.0.1 bis 12.0.3

  12.1.16.7
Überprüfung und Bearbeitung von Änderungen nach 
§ 11 Absatz 6 KCanG 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
12.0.1 bis 12.0.3

  12.1.16.8
Nachträgliche Anpassung der Erlaubnis bei veränder-
ter Mitgliederzahl nach § 13 Absatz 3 Satz 2 KCanG 
Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
12.0.1 bis 12.0.3“.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 29. Oktober 2024

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2024 S. 702
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Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über den Vollzug der Freiheitsentziehung im Polizei-

gewahrsam des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Gewahrsamsvollzugsverordnung)

Vom 22. Oktober 2024 

Auf Grund des § 37 Absatz 4 Satz 2 des Polizeigesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. Juli 2003 (GV. NRW. S. 441), das 
zuletzt durch Gesetz vom 19. Dezember 2023 (GV. NRW. 
S. 1394) geändert worden ist, verordnet das Ministerium 
des Innern: 

Artikel 1 

Die Gewahrsamsvollzugsverordnung vom 19. März 2021 
(GV. NRW. S. 344) wird wie folgt geändert: 

1.  § 1 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

  „(2) Sollte die Unterbringung von Kindern oder Ju-
gendlichen im Sinne des § 7 Absatz 1 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe vom 
11. September 2012 (BGBl.  I S.  2022), das zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 
2024 I Nr.  152) geändert worden ist, auf der Grund-
lage des § 35 Absatz 1 des Polizeigesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25. Juli 2003 (GV. NRW. S. 441) in der je-
weils geltenden Fassung, im Folgenden PolG NRW, in 
einer polizeilichen Gewahrsamseinrichtung zur Ge-
fahrenabwehr unerlässlich sein, erfolgt die Unterbrin-
gung, unabhängig von der Gewahrsamsdauer, in den 
gemäß § 8 Absatz 4 Satz 4 vorgesehenen Zellen. Uner-
lässlich ist eine Unterbringung dann, wenn kein mil-
deres, gleich geeignetes Mittel in Betracht kommt, ins-
besondere weil eine Übergabe an Erziehungsberech-
tigte oder das Jugendamt ausscheidet. Es sind die 
personensorgeberechtigten und erziehungsberechtig-
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ten Personen sowie das Jugendamt unverzüglich zu 
unterrichten und in Abstimmung mit diesen die für 
das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen geeigne-
ten Maßnahmen zu treffen. Dabei kann insbesondere 
von den zeitlichen Begrenzungen und Vorgaben im 
Rahmen der Regelungen des § 8 Absatz 4, § 10, § 12 
Absatz  2 und §  14 Absatz  4 zugunsten des Kindes 
oder Jugendlichen abgewichen werden. Die Zustän-
digkeit für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen 
obliegt dabei der Polizei.“ 

2.  In § 2 Absatz 1 wird die Angabe „des Polizeigesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. Juli 2003 
(GV. NRW. S. 441) in der jeweils geltenden Fassung, im 
Folgenden: PolG NRW),“ durch die Angabe „PolG 
NRW)“ ersetzt. 

3.  In §  3 Absatz  1 wird vor der Angabe „Jugendliche,“ 
die Angabe „Kinder,“ eingefügt. 

4.  § 5 Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: „Kinder 
und Jugendliche sind entsprechend ihres Entwick-
lungsstands über ihre Rechte und Pfl ichten zudem 
mündlich in einer für sie verständlichen Sprache zu 
belehren.“ 

5.  § 8 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Absatz 3 Satz 1 wird vor der Angabe „Jugendli-
che“ die Angabe „und Kinder“ eingefügt. 

 b)  Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

   „(4) Für in Gewahrsam genommene Personen sind 
eine Matratze, Decke und Kopfunterlage nach Be-
darf bereitzustellen. Von der Ausgabe dieser Ge-
genstände kann abgesehen werden, wenn die in 
Gewahrsam genommene Person nur tagsüber oder 
nur für kurze Zeit untergebracht wird und kein 
besonderes Ruhebedürfnis besteht. Die in Gewahr-
samszellen vorhandenen Gegenstände sollen mög-
lichst so beschaffen sein, dass die in Gewahrsam 
genommene Person weder sich selbst noch andere 
verletzen kann. In Gewahrsam genommenen Per-
sonen, bei denen die Dauer des Gewahrsams über 
48 Stunden hinausgeht, werden ein Tisch und ein 
Sitzmöbel zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus 
ist den besonderen Bedürfnissen von Kindern und 
Jugendlichen in geeigneter Weise Rechnung zu tra-
gen.“ 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 22. Oktober 2024 

Der Minister des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Herbert R e u l 

– GV. NRW. 2024 S. 703
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Gesetz zur Einführung des integrierten Bachelors 
im Studium der Rechtswissenschaft mit dem 
 Abschluss erste Prüfung sowie betreffend das 

 duale Studium und zur Änderung des 
 Juristen ausbildungsgesetzes

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Einführung des integrierten Bachelors 
im Studium der Rechtswissenschaft mit dem 
Abschluss erste Prüfung sowie betreffend das 

duale Studium und zur Änderung des Juristen-
ausbildungsgesetzes

Vom 29. Oktober 2024

221

Artikel 1
Änderung des Hochschulgesetzes

Das Hochschulgesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. 
S. 547), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. 
Dezember 2023 (GV. NRW. S. 1278) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:
1.  In §  3 Absatz  5 Satz  4 werden nach dem Wort „Be-

rufsbildungsgesetz“ die Wörter „in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920) in 
der jeweils geltenden Fassung“ eingefügt.

2.  § 12 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
  „(2) Die Sitzungen des Senats, der Hochschulwahlver-

sammlung und des Fachbereichsrates sind grundsätz-
lich hochschulöffentlich und nach Maßgabe der jewei-
ligen Geschäftsordnung öffentlich. Das Nähere regeln 
die jeweiligen Geschäftsordnungen; die Geschäftsord-
nung der Hochschulwahlversammlung kann insbeson-
dere vorsehen, dass die Vorstellung der Bewerberinnen 
und Bewerber und die darauf bezogene Aussprache 
nichtöffentlich erfolgen können. Personalangelegenhei-
ten und Prüfungssachen sowie  Habilitationsleistungen 
werden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt. Ent-
scheidungen in Personalangelegenheiten erfolgen in 
geheimer Abstimmung. Die übrigen Gremien tagen 
grundsätzlich nichtöffentlich. Für diese Gremien sowie 
für Senat und Fachbereichsrat kann durch Ordnung 
oder in der Geschäftsordnung des Gremiums vorgese-
hen werden, dass die Sitzungen in elektronischer Kom-
munikation stattfi nden dürfen und Beschlüsse in elek-
tronischer Kommunikation oder im Umlaufverfahren 
gefasst werden dürfen; das Nähere regelt die Ordnung 
oder Geschäftsordnung. Satz 6 gilt nicht für die Wahl 
der Dekanin oder des Dekans und der Mitglieder des 
Dekanats. Werden Beschlüsse des Senats oder des 
Fachbereichsrats im Umlaufverfahren gefasst, sichert 
die Hochschule durch geeignete Maßnahmen, dass die 
Öffentlichkeit über die Beschlüsse hinreichend infor-
miert wird.  Die Bild- und Tonübertragung von hoch-
schulöffentlich oder öffentlich stattfi ndenden Gremien-
sitzungen ist zulässig.“

3.  § 60 wird wie folgt geändert: 
 a)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:
   „(3) Die Hochschulen können in Kooperation mit 

Dritten aus der Ausbildungs- und Berufspraxis 
(Praxispartner) duale Studiengänge einführen. In 
einem dualen Studiengang sind Abschnitte der 
hochschulischen Lehre und der fachlich einschlä-
gigen ausbildungs- und berufspraktischen Bildung 
inhaltlich und organisatorisch miteinander ver-
bunden. Duale Studiengänge sind so ausgestaltet, 
dass sie eine berufl iche Bildung, eine Berufstätig-
keit oder eine praktische Tätigkeit integrieren 
(ausbildungs-, berufs- oder praxisintegrierende 
Studiengänge). Die Prüfungsordnung regelt die 
Verbindung der Abschnitte im Sinne des Satzes 2. 
Die Kooperation nach Satz 1 setzt voraus, dass der 
Praxispartner in dem mit ihm abzuschließenden 
Vertrag der nach Satz 4 geregelten Verbindung zu-
stimmt und diese umsetzt. Unbeschadet der Ver-
antwortung des Praxispartners für die Abschnitte 
der fachlich einschlägigen ausbildungs- und be-
rufspraktischen Bildung trägt die Hochschule für 
den dualen Studiengang die Gesamtverantwor-
tung.“

 b)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.
4.  Nach § 66 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a einge-

fügt:
  „(1a) Die Universität verleiht Studierenden eines Stu-

diengangs der Rechtswissenschaft, welcher mit einer 
ersten Prüfung im Sinne des §  1 des Juristenausbil-
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dungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 11. März 2003 
(GV. NRW. S. 135, ber. S. 431) in der jeweils geltenden 
Fassung abschließt, einen Bachelorgrad, wenn sie 

 1.  die Voraussetzungen für die Zulassung zur staatli-
chen Pfl ichtfachprüfung gemäß §  7  Absatz  1 des 
Juristenausbildungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
erfüllen oder zur staatlichen Pfl ichtfachprüfung in 
Nordrhein-Westfalen zugelassen wurden und

 2.  die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung im 
Sinne des §  5 Absatz  1 des Deutschen Richterge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. April 1972 (BGBl.  I S.  713), das zuletzt durch 
Artikel  2 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 389) geändert worden ist, an ei-
ner Universität in Nordrhein-Westfalen bestanden 
haben.

  Die Voraussetzungen nach Satz  1 müssen erstmalig 
vollständig zu einem Zeitpunkt gegeben sein, der nach 
dem 31.  März 2017 liegt. Das Vorliegen der 
 Voraussetzungen nach Satz  1 Nummer  1 Halbsatz 1 
prüfen und bescheinigen die für die staatliche Pfl icht-
fachprüfung nach §§ 3 Absatz 1, 6 Absatz 1 des Juris-
tenausbildungsgesetzes Nordrhein-Westfalen zuständi-
gen Justizprüfungsämter. Deren Entscheidung bindet 
die Universitäten. Die Zulassungsbescheinigung zur 
staatlichen Pfl ichtfachprüfung ersetzt eine Bescheini-
gung nach Satz 3. Der Bachelorgrad nach Satz 1 ist ein 
Bachelorgrad im Sinne des Absatzes 1 Satz 1. Die Ver-
leihung nach Satz 1 erfolgt auf Antrag durch die Uni-
versität, an welcher die universitäre Schwerpunktbe-
reichsprüfung bestanden oder nach Maßgabe des § 63a 
anerkannt wurde. Das Nähere zur Berechnung der Ba-
chelornote regelt die Universität durch Ordnung, wel-
che der Zustimmung des für die Justiz zuständigen Mi-
nisteriums im Einvernehmen mit dem Ministerium be-
darf. Studierende, welche die staatliche 
Pfl ichtfachprüfung endgültig nicht bestanden haben, 
können das Studium fortsetzen und die universitäre 
Schwerpunktbereichsprüfung absolvieren. “

5.  In § 82a Absatz 1 Satz 1 werden in dem Satzteil nach 
Nummer 3 die Wörter „vom 11. März 2003 (GV. NRW. 
S. 135 ber. S. 431), zuletzt geändert durch Artikel 14 
des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S.  310),“ 
gestrichen.

6.  Dem § 84 wird folgender Absatz 7 angefügt: 

  „(7) Bis zum 31. Dezember 2029 wird die Einführung 
des Bachelors im Sinne des § 66 Absatz 1a evaluiert. 
Der Landtag soll über das Ergebnis in Kenntnis ge-
setzt werden.“ 
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Artikel 2
Änderung des Kunsthochschulgesetzes

§ 13 Absatz 2 des Kunsthochschulgesetzes vom 13. März 
2008 (GV. NRW. S. 195), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 25.  November 2021 (GV. NRW. S.  1210a) 
geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Sitzungen des Senats und des Fachbereichsrates 
sind hochschulöffentlich und nach Maßgabe der jeweili-
gen Geschäftsordnung öffentlich. Das Nähere regeln die 
jeweiligen Geschäftsordnungen. Personalangelegenheiten 
und Prüfungssachen sowie Habilitationsleistungen wer-
den in nichtöffentlicher Sitzung behandelt. Entscheidun-
gen in Personalangelegenheiten erfolgen in geheimer Ab-
stimmung. Die übrigen Gremien tagen nichtöffentlich. Für 
diese Gremien sowie für Senat und Fachbereichsrat kann 
durch Ordnung oder in der Geschäftsordnung des Gremi-
ums vorgesehen werden, dass die Sitzungen in elektroni-
scher Kommunikation stattfi nden dürfen und Beschlüsse 
in elektronischer Kommunikation oder im Umlaufverfah-
ren gefasst werden dürfen; das Nähere regelt die Ordnung 
oder Geschäftsordnung. Satz 6 gilt nicht für die Wahl der 
Mitglieder des Rektorats sowie der Fachbereichsleitung. 
Werden Beschlüsse des Senats oder des Fachbereichsrats 
im Umlaufverfahren gefasst, sichert die Hochschule durch 
geeignete Maßnahmen, dass die Öffentlichkeit über die 
Beschlüsse hinreichend informiert wird. Die Bild- und 
Tonübertragung von hochschulöffentlich oder öffentlich 
stattfi ndenden Gremiensitzungen ist zulässig.“

315

Artikel 3
Änderung des Juristenausbildungsgesetzes 

 Nordrhein-Westfalen

Das Juristenausbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen 
vom 11. März 2003 (GV. NRW. S. 135, ber. S. 431), das zu-
letzt durch Artikel  1 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2021 (GV. NRW. S.  1475) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.  Dem § 7 Absatz 3 werden die folgenden Sätze ange-
fügt:

  „Prüfungsleistungen im Rahmen einer universitären 
Prüfung nach § 28 Absatz 1 Satz 1 können nicht zu-
gleich die Zulassungsvoraussetzungen des Absatzes 1 
Nummer  5 erfüllen. Das gilt nicht für Teilleistungen 
im Rahmen einer Zwischenprüfung, die über die An-
forderungen des § 28 Absatz 2 Satz 3 hinausgehen.“

2.  In §  20 Absatz  1 Nummer  2 wird das Wort „und“ 
durch das Wort „oder“ ersetzt.

3.  Dem § 26 wird folgender Absatz 3 angefügt:

  „(3) Nach Gestattung der Wiederholungsprüfung zum 
Zwecke der Notenverbesserung kann der Prüfl ing 
durch schriftliche oder elektronische Erklärung ge-
genüber der oder dem Vorsitzenden des Justizprü-
fungsamtes auf die Fortsetzung des Prüfungsverfah-
rens verzichten. Bei Verzicht gilt eine Verbesserung als 
nicht erreicht. Die erneute Wiederholung der Prüfung 
ist ausgeschlossen.“

4.  In §  56a Absatz  2 Satz  1 werden die Wörter „Erklä-
rung in schriftlicher oder elektronischer Form“ durch 
die Wörter „schriftliche oder elektronische Erklä-
rung“ ersetzt.

Artikel 4
Inkrafttreten

Artikel  1 Nummer  1 bis 3 und 5 sowie Artikel  2 treten 
am Tag nach der Verkündung in Kraft. Im Übrigen tritt 
dieses Gesetz sechs Monate nach dem Tag der Verkün-
dung in Kraft.

Düsseldorf, den 29. Oktober 2024

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Der Minister der Finanzen

Dr. Marcus  O p t e n d r e n k

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Schule und Bildung

Dorothee  F e l l e r

Der Minister der Justiz

Dr. Benjamin  L i m b a c h

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Ina  B r a n d e s

– GV. NRW. 2024 S. 704
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Bekanntmachung des Inkrafttretens des Fünften 
Staatsvertrags zur Änderung medienrechtlicher 

Staatsverträge
(Fünfter Medienänderungsstaatsvertrag)

Nachdem am 27. September 2024 alle Ratifi kationsur-
kunden bei der Staatskanzlei des Landes Hessen, Vor-
sitzland der Ministerpräsidentenkonferenz, hinterlegt 
waren, ist der Staatsvertrag gemäß seines Artikels 3 Ab-
satz 2 Satz 1 am 1. Oktober 2024 in Kraft getreten. 

Düsseldorf, 29. Oktober 2024

Der Ministerpräsident
des Landes Nordrhein-Westfalen

Hendrik  W ü s t  MdL

– GV. NRW. 2024 S. 706

7823

Verordnung zur Änderung der 
Pfl anzenschutzgerätekontrollverordnung 

Vom 29. Oktober 2024

Auf Grund des § 16 Absatz 5 Satz 1 und 2 des Pfl anzen-
schutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl.  I S.  148, 
1281), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 15 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2752) geändert wor-
den ist, verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

Die Pfl anzenschutzgerätekontrollverordnung vom 25. No-
vember 2014 (GV. NRW. S. 850) wird wie folgt geändert:

1.  Die §§ 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

  „§ 1
  Anerkennung

  (1) Gewerbliche Betriebe können auf Antrag von der 
zuständigen Behörde als Kontrollwerkstatt oder sons-
tige Kontrollperson zur Durchführung von Kontrollen 
an Pfl anzenschutzgeräten nach Abschnitt 2 der Pfl an-
zenschutz-Geräteverordnung vom 27. Juni 2013 
(BGBl.  I S.  1953, 1962) in der jeweils geltenden Fas-
sung anerkannt werden, wenn

 1.  der Betrieb die Gewähr bietet, dass die Kontrollen 
genau, zuverlässig und gemäß den rechtlichen Vor-
gaben durchgeführt werden,

 2.  der Betrieb in ausreichendem Umfang Personen 
einsetzt, die für die Kontrolle von Pfl anzenschutz-
geräten fachlich geeignet sind,

 3.  dem Betrieb die für die Kontrollarbeiten notwen-
dige Ausrüstung zur Verfügung steht und

 4.  der Betrieb einvernehmlich mit der zuständigen 
Behörde Kontrollbereitschaft sicherstellt.

  Die näheren Voraussetzungen ergeben sich aus der 
Anlage 1.

  (2) Kontrollstellen, Kontrollwerkstätten und sonstige 
Kontrollpersonen, die in einem anderen Bundesland, 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder ei-
nem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum als solche amtlich anerkannt 
sind, haben die beabsichtigte Aufnahme ihrer Tätig-
keit in Nordrhein-Westfalen der zuständigen Behörde 
anzuzeigen. Mit der Anzeige ist der Nachweis der 
amtlichen Anerkennung als Kontrollstelle, Kontroll-
werkstatt oder sonstige Kontrollperson zu erbringen 
sowie der Ort für die Durchführung der Kontrolle zu 
benennen.

  § 2
  Berechtigung der Kontrollwerkstätten und sonstigen 

Kontrollpersonen

  Die anerkannten Kontrollwerkstätten und sonstigen 
Kontrollpersonen sind berechtigt,

 1.  Kontrollen gemäß dem Anerkennungsbescheid 
durchzuführen,

 2.  Anerkennungsschilder nach dem Muster der An-
lage 2 zu führen,

 3.  Prüfplaketten gemäß § 5 der Pfl anzenschutz-Gerä-
teverordnung zu vergeben, wobei das Muster der 
Anlage 3 zu verwenden ist, und

 4.  Prüfberichte gemäß §  5 Absatz  2 der Pfl anzen-
schutz-Geräteverordnung zu erstellen.“

2.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

   „§ 3
   Verpfl ichtung der Kontrollwerkstätten und 

 sonstigen Kontrollpersonen“.

 b)  Der Satzteil vor Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

   „Die Kontrollwerkstätten und sonstigen Kontroll-
personen verpfl ichten sich,“

 c)  Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

  „2.  den Prüfbericht nach §  2 Nummer  4 an eine 
von der zuständigen Behörde bekannt gege-
bene E-Mail-Adresse per E-Mail zu übersen-
den und den Kontrollablauf betreffende Aus-
künfte zu erteilen,“

3.  § 4 wird wie folgt gefasst:

  „§ 4
  Gebühren

  Die Anerkennung einer Kontrollwerkstatt oder sons-
tigen Kontrollperson ist gebührenpfl ichtig.“

4.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

   „§ 5
   Inkrafttreten“

 b)  Satz 2 wird aufgehoben.

5.  Anlage 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe „(zu § 1 Satz 2)“ wird durch die An-
gabe „(zu § 1 Absatz 1 Satz 2)“ ersetzt.

 b)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

   „Voraussetzungen für die Anerkennung als 
 Kontrollwerkstatt oder sonstige Kontrollperson“.

 c)  In Nummer 1.1 wird die Angabe „Kontrollstellen“ 
durch die Angabe „Kontrollwerkstätten und sons-
tige Kontrollpersonen“ ersetzt.

6.  Die Anlagen 2 und 3 erhalten die aus den Anhängen 
zu dieser Verordnung ersichtliche Fassung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 29. Oktober 2024

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz

Silke  G o r i ß e n
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Anlage 2
(zu § 2 Nummer 2)

Anerkannte

Kontrollwerkstatt /

-person

für

Pflanzenschutzgeräte
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Anlage 3  
(zu § 2 Nummer 3) 

Muster der Prüfplakette: 

 

Material: selbstklebende Folie. 

Größe: 75 mm Durchmesser. 

Tabelle 1: Farben der Prüfplakette 

Jahr Farbe RAL – Nr. 

2025 orange 2000 

2026 blau 5015 

2027 gelb 1012 

2028 braun 8004 

2029 rosa 3015 

2030 grün 6018 

 

Die Farben der Prüfplakette wiederholen sich für die nachfolgenden Jahre in dieser 

Reihenfolge. Die Schrift ist in jedem Fall schwarz. 

Größe des Feldes für die Anschrift der Kontrollwerkstatt oder der sonstigen Kontrollperson: 

60 mm breit, 

25 mm hoch. 

Die Anschrift der Kontrollwerkstatt oder der sonstigen Kontrollperson kann entweder direkt 

auf die Prüfplakette gedruckt werden oder ist mit einem separaten Aufkleber nachträglich im 

Anschriftenfeld anzubringen. Im letzteren Fall muss selbstklebende Folie verwendet werden. 

Die Größe beträgt ebenfalls 60 mm Breite und 25 mm Höhe. Die Schrift ist schwarz. 

Die Prüfplakette ist mit einer von der zuständigen Behörde vergebenen Nummer einschließlich 

der Länderkennung NRW zu versehen. 

 
 

– GV. NRW. 2024 S. 706
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Achtundzwanzigste Verordnung zur Änderung
der Tierseuchenbekämpfungsverordnung

Vom 23. Oktober 2024

Auf Grund des § 27 Absatz 1 Nummer 2 und 7 des Aus-
führungsgesetzes zum Tiergesundheitsgesetz und zum Tie-
rische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz vom 2. Septem-
ber 2008 (GV. NRW. S.  612), das zuletzt durch Artikel  7 
des Gesetzes vom 20. September 2016 (GV. NRW. S. 790) 
geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz im Benehmen mit dem 
Verwaltungsrat der Tierseuchenkasse:

Artikel 1

Die Tierseuchenbekämpfungsverordnung vom 3. Juli 
1986 (GV. NRW. S.  545), die zuletzt durch Verordnung 
vom 5. Februar 2024 (GV. NRW. S. 85) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Absatz 2 werden die Sätze 2 und 3 durch folgen-
den Satz ersetzt: 

   „Die Anzahl der im Bestand vorhandenen 
Schweine ist getrennt nach Schweinen und Saug-
ferkeln zu melden.“

 b)  In Absatz  5 werden die Sätze 3 bis 7 durch fol-
gende Sätze ersetzt:

   „Nachgemeldete Tiere sind, soweit für das Bei-
tragsjahr eine Beitragspfl icht besteht, beitrags-
pfl ichtig. In Beständen ab zehn Bienenvölkern ist 
jede Überschreitung des angegebenen Höchstbe-
satzes um mehr als 10 Prozent der Tierseuchen-
kasse unverzüglich schriftlich oder elektronisch 
mitzuteilen. Nach dem 31. Januar des Beitragsjah-
res neugegründete Tierbestände mit Schweinen, 
Schafen, Ziegen, Gefl ügel oder Bienen sind der 
Tierseuchenkasse unverzüglich schriftlich oder 
elektronisch zu melden. Diese Bestände sind, so-
weit für das Beitragsjahr eine Beitragspfl icht be-
steht, beitragspfl ichtig, wobei für die Höhe des 
Beitrages der Höchstbesatz gemäß Absatz 1 Satz 3 
und 4 maßgebend ist.“

 c)  Absatz 7 Satz 3 wird aufgehoben.

 d)  Folgender Absatz 9 wird angefügt:

   „(9) Beitragsbescheide können vollständig durch 
automatische Einrichtungen erlassen werden, so-
fern kein Anlass besteht, den Einzelfall durch 
Amtsträger zu bearbeiten. Nach dieser Maßgabe 
ist von einem automatisierten Erlass abzusehen, 
wenn im Einzelfall bedeutsame tatsächliche Anga-
ben des Beteiligten berücksichtigt werden müssen, 
die im automatischen Verfahren nicht ermittelt 
würden und eine Ermessensausübung des Amts-
trägers erfordern.“

2.  § 1a wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In dem Satzteil vor Nummer  1 wird die An-
gabe „2024“ durch die Angabe „2025“ ersetzt.

  bb)  Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

   „2.  Rinder: 2,60 Euro

    Der Beitrag wird zu 36,3 Prozent für Entschä-
digungen und die Zuführung an die Rücklage 
sowie zu 63,7 Prozent für Beihilfen verwen-
det“ 

  cc)  Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

   „5.  Ziegen: 0,90 Euro

    Der Beitrag wird zu 35 Prozent für Entschädi-
gungen und die Zuführung an die Rücklage 
sowie zu 65 Prozent für Beihilfen verwendet“

  dd)  Nummer 8 wird wie folgt gefasst:

   „8.  Gefl ügel

    a)  Legehennen und Junghennen: 0,02 Euro

    b)  Masthähnchen beziehungsweise Bru-
derhähne: 0,01 Euro

    c)  Putenküken: 0,02 Euro

    d)  Gänseküken: 0,02 Euro

    e)  Entenküken: 0,01 Euro

    f)  Putenhennen: 0,13 Euro

    g)  Putenhähne: 0,18 Euro

    h)  Gänse: 0,18 Euro

    i)  Enten: 0,03 Euro

    j)  Elterntiere (Hühner): 0,05 Euro

     Der Beitrag wird zu 80 Prozent für Ent-
schädigungen und die Zuführung an die 
Rücklage sowie zu 20 Prozent für Beihil-
fen verwendet.“

 b)  Absatz 4 Satz 3 wird aufgehoben.

3.  § 2a Absatz 1 Nummer 8 wird wie folgt gefasst: 

 „8.  die Durchführung von tierärztlichen Beratungen 
von tierhaltenden landwirtschaftlichen Betrieben 
durch den Tiergesundheitsdienst der Landwirt-
schaftskammer und Beratungen zur Biosicherheit 
durch praktizierende Tierärztinnen und Tierärzte 
einschließlich labordiagnostischer Untersuchun-
gen in tierärztlich geleiteten Einrichtungen.“

4.  In der Überschrift zu §  6 wird die Angabe „Schät-
zung“ durch die Angabe „die Tierwertermittlung“ er-
setzt

5.  § 6a wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 wird nach der Angabe „Schweinepest“ 
die Angabe „, der Afrikanischen Schweinepest“ 
eingefügt.

 b)  In Absatz  2 Satz  2 wird die Angabe „ein Staatli-
ches Veterinäruntersuchungsamt oder eine integ-
rierte Untersuchungsanstalt oder in die Untersu-
chungsstelle der Landwirtschaftskammer NRW“ 
durch die Angabe „eine integrierte Untersu-
chungsanstalt im Sinne von §  2 des Gesetzes zur 
Bildung integrierter Untersuchungsanstalten für 
Bereiche des Verbraucherschutzes vom 11. Dezem-
ber 2007 (GV. NRW. S.  662) in der jeweils gelten-
den Fassung“ ersetzt. 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

Düsseldorf, den 23. Oktober 2024

Die Ministerin für
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

des Landes Nordrhein-Westfalen

Silke  G o r i ß e n

– GV. NRW. 2024 S. 709
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Siebte Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über den fi nanziellen Ausgleich des Gesetzes 

zur Eingliederung der Versorgungsämter in die 
 allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-West-
falen und zur Anpassung des Belastungsausgleichs

Vom 22. Oktober 2024

Auf Grund des §  23 Absatz  8 Satz  2 und des §  25 Ab-
satz  3 des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungs-
ämter in die allgemeine Verwaltung des Landes Nord-
rhein-Westfalen vom 30. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 482), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezem-
ber 2023 (GV. NRW. S. 1431) geändert worden ist, verord-
net das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 
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Artikel 1

Die Verordnung über den fi nanziellen Ausgleich des Ge-
setzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die 
allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen 
und zur Anpassung des Belastungsausgleichs vom 16. 
Dezember 2011 (GV. NRW. S. 730), die zuletzt durch Ver-
ordnung vom 13. September 2023 (GV. NRW. S. 1131) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Dem § 6 wird folgender Satz angefügt:

  „Der Personalbedarf der Kreise und kreisfreien 
Städte für die Wahrnehmung der Aufgaben des 
Schwerbehindertenrechts nach §  2 des Eingliede-
rungsgesetzes und seine Aufteilung ergeben sich ab 
dem 1. Januar 2024 aus der Anlage 4a zu dieser Ver-
ordnung.“

2.  Die Anlage 4a aus dem Anhang zu dieser Verordnung 
wird angefügt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2024 
in Kraft.

Düsseldorf, den 22. Oktober 2024

Der Minister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n
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– GV. NRW. 2024 S. 709
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